
 

  

PRESSESTELLE DES SENATS 

11. April 2023 

 

Gemeinsame Willenserklärung für eine inklusive Mobilitätswende 
 

Das Bündnis „Mobilitätswende - nur mit uns!“, in dem sich die folgenden Verbände zusammengeschlos-

sen haben: 

 

• Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg e. V. (BSVH) 

• Bund der Schwerhörigen e. V. (BdS) 

• FUSS e. V. Hamburg 

• Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen (LAG) 

• Landes-Seniorenbeirat Hamburg (LSB) 

• Leben mit Behinderung Hamburg Elternverein e. V. 

• Lebenshilfe Landesverband Hamburg e. V. 

• Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband Hamburg e. V. 

• Sozialverband Deutschland, SoVD Hamburg 

• Sozialverband VdK Hamburg  

 

und  

 

die Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, sind sich über eine dauer-

hafte und zielgerichtete Zusammenarbeit auf folgender Grundlage einig:  

 

Präambel 

Das Bündnis „Mobilitätswende – nur mit uns!“ und die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) 

unterstützen die Mobilitätswende und die damit verbundenen Ziele zur Verbesserung der Lebensqualität. 

Wir wollen, dass mit der Mobilitätswende für alle Menschen eine gute und sichere Mobilität auf nachhal-

tige Weise gewährleistet wird. Die Mobilität ist entscheidend für die Würde und Selbstbestimmung aller 

Menschen, für soziale und kulturelle Teilhabe, unabhängig von Alter, Einkommen und individuellen Fähig-

keiten. Darum müssen Verkehrsmittel und Verkehrswege auch aus der Sicht der Nutzerinnen und Nutzer 

zugänglich und für jeden Menschen gleichermaßen komfortabel nutzbar sein. 

Wege, die für mobilitätseingeschränkte Menschen, Kinder, Seniorinnen und Senioren gut nutzbar sind, 

laden auch alle anderen Menschen ein, autofreie Mobilität auszuprobieren und zu leben.  

Bestandteil einer Mobilitätswende für alle ist eine konsequente Fortsetzung der Barrierefreiheit im Sinne 

des Hamburgischen Behindertengleichstellungsgesetzes und die Beachtung anerkannter Regeln der 

Technik. 

Auf dem Weg der Mobilitätswende wollen wir den Menschen in Hamburg in respektvoller und an ihre je-

weiligen Bedürfnisse angepasster Weise begegnen, sie in Planungsprozessen ernst nehmen und auch den 

„schwächeren" Verkehrsteilnehmenden gute und sichere Wege bereitstellen. 

Die barrierefreie Benutzbarkeit von ÖPNV-Angeboten und Straßenverkehrsanlagen wird weiterhin in der 

Planung, in der Realisierung sowie im laufenden Betrieb zu berücksichtigt. 
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Was wir gemeinsam erreichen wollen 

Der Ausbau des Fuß- und Radverkehrs sowie des ÖPNV ist die Voraussetzung für das erfolgreiche Gelin-

gen der Mobilitätswende in Hamburg. Autoarme Quartiere, eine größere Vielfalt an Verkehrsträgern so-

wie ausreichend breite, sichere und komfortable Gehwege und Radverkehrsanlagen sind wichtige Ziele 

der Mobilitätswende. Gleichzeitig dürfen keine neuen Barrieren entstehen und vorhandene Barrieren 

müssen konsequent abgebaut werden. 

 

Der ÖPNV ist das Rückgrat einer inklusiven Stadtgesellschaft. Damit er von allen Fahrgästen ohne be-

sondere Erschwernis und möglichst ohne Assistenz genutzt werden kann, wollen wir Fahrgastinformatio-

nen, gut auffindbar, seh- und hörbar, leserlich und verständlich für jeden Fahrgast zugänglich machen.  

Neben den nahezu vollständig umgerüsteten Schnellbahnhaltestellen sollen perspektivisch auch alle Bus-

haltestellen und das Umfeld der Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Dazu ist eine Steigerung der 

bisherigen Anstrengungen beim barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen erforderlich. ÖPNV-Angebote, 

Taxis und Linienbedarfsverkehre müssen ohne technische und ökonomische Schranken, erschwinglich 

und barrierefrei sein. 

 

Das Sozialticket soll beim Erwerb eines bundesweit geltenden Klimatickets Deutschland (49 Euro Ti-

cket/“Deutschlandticket“) angerechnet werden können. 

 

Gut ausgebaute und sichere Gehwege sind für alle Menschen eine wichtige Mobilitätsvoraussetzung. Wir 

wollen, dass Gehwege für Menschen mit Rollstuhl, Kinderwagen und Rollatoren ausreichend dimensio-

niert und barrierefrei ausgebaut werden. Wir wollen dafür sorgen, dass durch Pflege und Instandsetzung 

Wege, Treppen, Bodenindikatoren, Schilder und technische Einrichtungen auf Dauer barrierefrei bleiben 

und Veraltetes zeitnah auf den neuesten Stand der Technik gebracht wird. Bei der Aufteilung von Ver-

kehrsflächen sollen Gehwege nicht eingeschränkt, sondern barrierefrei ausgebaut werden. 

 

Radverkehrsanlagen, vor allem Velorouten, sollen so gebaut werden, dass sie auch von Personen auf 

Dreirädern oder Tandems problemlos genutzt werden können. Bei größeren Fahrradabstellanlagen (z. B. 

an U- und S-Bahn-Haltestellen) werden die Bedürfnisse von Dreirad- und Tandemfahrenden ausdrücklich 

berücksichtigt. 

 

Plätze zur zentralen urbanen Begegnung wollen wir so gestalten, dass sie uneingeschränkt und gemein-

sam genutzt werden können. Um Gefährdungen zu vermeiden, wollen wir die Verkehrsflächen für zu Fuß 

gehende besonders sorgfältig planen und gestalten, weil unter Umständen Fahrzeugverkehr auf Gehwe-

gen und Plätzen störend und gefährlich sein kann. 

 

Wegebeziehungen sollen ermöglicht werden durch gesicherte Querungen, insbesondere auch bei Radver-

kehrsanlagen (Fahrradstraßen, Hochbordradwegen, an Bus-Haltestellen usw.).  

Auch bei Radverkehrsanlagen soll es gesicherte Querungen (z. B. Fußgänger-übergänge (FGÜ) oder Licht-

zeichenanlagen (LSA)) sowie Haltelinien für den Radverkehr geben. Dort, wo heute keine ausreichenden 

Querungen sind, aber ein Bedarf besteht (wie z. B. Fahrradstraße Harvestehuder Weg), soll die Einrich-

tung von FGÜ bzw. LSA sowie eventuell notwendige flankierende bauliche Maßnahmen ermöglicht wer-

den. Regelwerke sind – auch aufbauend auf Verkehrsversuchen – entsprechend zu ergänzen bzw. fortzu-

schreiben. Bestehende Spielräume in den Regelwerken sollen bereits jetzt zu Gunsten von zu Fuß gehen-

den genutzt werden. 

 

Durch intensive Kontrollen soll gewährleistet werden, dass Fußwege und Plätze von Falschparkern, Fahr-, 

Motorrädern und E-Tretrollern freigehalten werden. Park- und Halteverbote an Bushaltestellen sollen 

das barrierefreie und gefahrlose Zu- und Aussteigen gewährleisten. 



3 

Bei der Anlage von Quartieren mit reduziertem Pkw-Verkehr ist die Möglichkeit für behinderte Men-

schen, ihre Ziele erforderlichenfalls mit einem Kraftfahrzeug zu erreichen, weitestgehend sicherzustellen. 

Ein Angebot an Parkplätzen für schwerbehinderte Menschen muss erhalten bleiben. 

 

Um die Sicherheit beim Einsatz neuer alternativer Verkehrsmittel zu gewährleisten, wollen wir erreichen, 

dass bei der Entwicklung innovativer Systeme und Elemente die Barrierefreiheit stets frühzeitig mitge-

dacht wird. Die Stadt wird in diesem Sinne auf ihre Partner einwirken. 

 

Wir wollen, dass alle Fahrgäste von der Digitalisierung profitieren und die Mobilität für jene erleichtert 

wird, die keinen Zugang zu digitalen Medien haben. 

 

Partnerschaftliches Miteinander 

Uns ist bewusst, dass es Interessengegensätze und Nutzungskonflikte gibt. Diese wollen wir gemeinsam 

lösen. Voraussetzung hierfür ist die Stärkung der Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Bereits in 

Planungsprozessen wollen wir im engen und respektvollen Austausch voneinander lernen und gemeinsam 

Lösungen diskutieren und erproben sowie gute Standards vorgeben. 

 

Wir wollen in folgenden Strukturen zusammenarbeiten: 

• Die Hamburger Verkehrsverbund GmbH (HVV) bietet als Partnerin der Verkehrsunternehmen ei-

nerseits und als Mittlerin zu den Fahrgästen andererseits eine gute Voraussetzung für einen kon-

struktiven Dialog rund um alle Fragen im Bereich des ÖPNV. Hier gibt es zahlreiche Themenfelder, 

an denen gemeinsam gearbeitet wird. Die Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderun-

gen werden gemeinsam mit dem HVV, der BVM und der Senatskoordinatorin für die Gleichstel-

lung von Menschen mit Behinderungen (SKbM) weiterhin regelmäßig zusammentreten und ge-

meinsam Lösungen erarbeiten sowie die Formen der Koordination und Kooperation den stetig 

wachsenden Herausforderungen entsprechend weiterentwickeln. 

• Die BVM ist sich ihrer politischen Verantwortung für einen barrierefreien ÖPNV bewusst und wird 

sich aktiv in gemeinsame ÖPNV-Planungsprozesse einbringen und die Rahmenbedingungen für 

den barrierefreien Ausbau erheblich verbessern. 

• Bei der BVM wird eine Arbeitsgruppe „Inklusive Mobilitätswende" unter Leitung der Amtsleitung 

Verkehr eingerichtet, die regelmäßig, mindestens zweimal im Jahr tagt. Die Arbeitsgruppe hat die 

Aufgabe, darauf hinzuwirken, dass die Belange der Barrierefreiheit bei allen Vorhaben im Rahmen 

der Mobilitätswende berücksichtigt werden. 

• Der Senator der BVM und die SKbM werden sich einmal im Jahr von der Vertretung des Bündnis-

ses „Mobilitätswende – nur mit uns!“ direkt über die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Inklusive Mo-

bilitätswende" unterrichten las-sen. 

 

Hamburg, den 11. April 2023 

 

 

Behörde für Verkehr und Mobilitätswende  

Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg e. V. (BSVH) 

Bund der Schwerhörigen e. V. (BdS) 

FUSS e. V. Hamburg 

Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen (LAG) 

Landes-Seniorenbeirat Hamburg (LSB) 

Leben mit Behinderung Hamburg Elternverein e. V. 

Lebenshilfe Landesverband Hamburg e. V. 

Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband Hamburg e. V. 

Sozialverband Deutschland, SoVD Hamburg 

Sozialverband VdK Hamburg 


